
Quarantäne und Isolation

Isolation für Infizierte

Für die Allgemeinbevölkerung gilt

Allgemein gilt, dass eine Isolation oder Quarantäne nur dann beendet werden kann, wenn die 
Betroffenen symptomfrei sind.

Kinder und Jugendliche
in Kita, Schule, etc.

Geboosterte, „frisch“ doppelt Geimpfte*, geimpfte Genesene und Genesene*. Als genesen gilt man nach Ablauf von 
28 Tagen nach einem positiven PCR-Test. Bitte beachten Sie hierzu die konkreten Bestimmungen.
* Wenn die Erkrankung/Impfung weniger als 3 Monate zurückliegt.

Beschäftigte in Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen, etc. 
(§5 CoronaTestQuarantäneVO)

Quarantäne für Kontaktpersonen
im eigenen Haushalt

Entlassung nach ... Entlassung nach ...

7 Tagen mit Freitestung

7 Tagen mit PCR-Test  
(negatives Ergebnis oder  
Ct-Wert >30) und wenn  
zuvor mind. 48h symptomfrei 

7 Tagen mit  
Freitestung

7 Tagen mit  
Freitestung

5 Tagen mit  
Freitestung

Folgende Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne:

Ohne Testung gilt: Entlassung aus Isolation oder Quarantäne nach 10 Tagen

Wichtiger Hinweis: Das ist nur ein kurzer Überblick. Die Regeln können sich kurzfristig ändern. 
Aktuelle Informationen sind immer hier zu finden: www.staedteregion-aachen.de/quarantaene

Es werden keine Bescheinigungen über die Isolation/Quarantäne mehr ausgestellt! Auch für den Arbeitgeber 
reicht der Nachweis über den positiven Test.
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